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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem heutigen „INFOBRIEF“ möchten wir Ihnen „kurz und bündig“ 

Anregungen zu folgenden Themen geben: 

 

 

 Corona-Krise: Steuerbefreiung für Arbeitnehmer 

 Corona-Krise: Vorsicht bei Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

 Corona-Krise: Werbungskosten für ein Arbeitszimmer? 

 Corona-Krise: Pauschaler Verlustrücktrag  

 Corona-Krise: Anhebung des Kurzarbeitergeldes  

 

 

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 

oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne.  

Ihre Steuerberater von Ziegler & Partner  

Der Inhalt dieses Infobriefs wird nach bestem Wissen erstellt; Haftung und Gewähr werden jedoch 
wegen der Komplexität und dem ständigen Wandel der Rechtslage ausgeschlossen 

 

 

 

„Beratung in die Zukunft“   

Ziegler & Partner Steuerberater mbB  

Emmy-Noether-Str. 9  

76131 Karlsruhe  

Telefon: +49 721 98571-0 

Telefax: +49 721 98571-60 

E-Mail: info@Steuerkanzlei-Ziegler.de 

www.Steuerkanzlei-Ziegler.de 

Amtsgericht Mannheim 

PR 100058 
 

Volker Ziegler 

Steuerberater    
 

Michael Ziegler 

Steuerberater   
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Corona-Krise 

Corona-Krise: Steuerbefreiung für Beihilfen und 

Unterstützungen für Arbeitnehmer 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in der Zeit 

vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 zur Abmilde-

rung der zusätzlichen Belastungen in der Corona-Krise 

Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag 

von 1.500 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen und 

Sachbezügen gewähren. Voraussetzung ist, dass diese 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-

leistet werden. Das geht aus einem Schreiben des Bun-

desfinanzministeriums hervor (BMF vom 09.04.2020). 

Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbei-

tergeld fallen nicht unter diese Steuerbefreiung, ge-

nauso wenig Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Aus-

gleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens 

der Beitragsbemessungsgrenze leistet. Die steuer-

freien Leistungen müssen im Lohnkonto aufgezeichnet 

werden. Andere Steuerbefreiungen, Bewertungsver-

günstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkei-

ten bleiben hiervon unberührt und können neben der 

hier aufgeführten Steuerfreiheit in Anspruch genom-

men werden. Die Steuerfreiheit führt über § 1 SvEV 

auch zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. 

Corona-Krise: Vorsicht bei Stundung von Sozial-

versicherungsbeiträgen 

Auch eine Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

können Unternehmer erwägen. Mit dem Verweis auf 

die Corona-Folgen ist sie derzeit für die Monate März 

und April 2020 möglich. Dem Unternehmen muss eine 

erhebliche Härte drohen, damit die Krankenkasse dies 

genehmigt. Möglich sind Stundungen auch bei man-

chen Berufsgenossenschaften. Allerdings gilt auch 

hier: Unternehmer verschieben die Last so nur. In 

normalen Zeiten sollten Firmenchefs eine Stundung 

von Sozialversicherungsbeiträgen nur im größten Not-

fall erwägen. Sie gibt es dann nur gegen Verzinsung 

sowie oft zusätzlich eine Sicherheitsleistung. Verrech-

nungen sind von vornherein ausgeschlossen. Der Zahl-

betrag wächst in dieser Zeit also weiter. Beachten soll-

ten Firmenchefs auch das Risiko, dass Sozialkassen ei-

nen Gläubigerantrag auf Insolvenz stellen könnten.  

 

 

Corona-Krise: Werbungskosten für ein Arbeitszim-

mer? 

 

Ob Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszim-

mer geltend gemacht werden können, hängt zu-

nächst davon ab, ob ein „Arbeitszimmer“ im steuer-

rechtlichen Sinn zur Verfügung steht. Es muss sich 

um einen separaten Raum handeln. Ein Schreib-

tisch im Schlafzimmer oder Wohnzimmer genügt 

nicht. Ebenso ist ein Raum, der auch als Gästezimmer 

dient, kein „Arbeitszimmer“. 

 

Wenn in Zeiten von Corona ein Arbeitnehmer von 

seinem Arbeitgeber empfohlen bekommen hat, in 

den nächsten Tagen/Wochen von Zuhause zu arbei-

ten, das Bürogebäude aber nach wie vor offen ist, 

könnte er also auch an seinen üblichen Arbeitsort 

gehen. Wer aber lieber im Homeoffice arbeitet, kann 

„keinen“ Werbungskostenabzug geltend machen, 

da ein anderer Arbeitsplatz vorhanden und zugäng-

lich wäre. 

 

Muss jedoch ein Arbeitnehmer auf Anordnung des 

Arbeitgebers in den nächsten Tagen/Wochen von 

Zuhause aus arbeiten, weil das Bürogebäude abge-

sperrt ist und es keiner betreten darf, ist ein Wer-

bungskostenabzug möglich, da kein anderer Ar-

beitsplatz zugänglich ist. Sofern die Voraussetzung 

für ein Arbeitszimmer wie vor genannt erfüllt sind! 

 

 

 

 

 

 

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/news-fuer-unternehmen/stundung-von-sozialversicherungsbeitraegen-moeglich/?stat_Mparam=ext_sm_blogs_trialog
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/news-fuer-unternehmen/stundung-von-sozialversicherungsbeitraegen-moeglich/?stat_Mparam=ext_sm_blogs_trialog
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/news-fuer-steuerberater/stundung-von-unfallversicherungsbeitraegen-moeglich/?stat_Mparam=ext_sm_blogs_trialog
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/news-fuer-steuerberater/stundung-von-unfallversicherungsbeitraegen-moeglich/?stat_Mparam=ext_sm_blogs_trialog
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Corona-Krise: Pauschaler Verlustrücktrag  

Von der Corona-Krise betroffene Unternehmen ha-

ben bei Verlusten in 2020 nun die Möglichkeit eine 

Erstattung der in 2019 gezahlten Vorauszahlungen 

zu beantragen. Ein entsprechendes BMF-Schreiben 

soll in Kürze folgen.  

Pauschaler Verlustrücktrag möglich 

Unternehmen, die coronabedingt in diesem Jahr mit 

einem Verlust rechnen, erhalten eine Liquiditätshilfe. 

Sie können daher ab sofort neben den bereits für 

2020 geleisteten Vorauszahlungen auch eine Erstat-

tung von für 2019 gezahlte Beträge bei ihrem zustän-

digen Finanzamt beantragen, und zwar auf Grundlage 

eines pauschal ermittelten Verlustes für das aktuelle 

Jahr. Die konkreten Details werden in einem BMF-

Schreiben geregelt, das in Kürze veröffentlicht wird. 

Die beschlossene Pauschalierung bringt für die be-

troffenen Unternehmen eine Vereinfachung. Denn in 

der aktuellen Situation ist der für 2020 zu erwartende 

coronabedingte Verlust vielfach nur schwer zu bestim-

men. Die üblicherweise erforderlichen Nachweise sind 

für die Verwaltung und die Steuerpflichtigen mit ei-

nem hohen Aufwand verbunden. Diese fallen durch 

das Pauschalverfahren weg. 

Betroffene Steuerpflichtige mit Gewinn- und Vermie-

tungseinkünften können die nachträgliche Herabset-

zung der Vorauszahlungen zur Einkommen- oder 

Körperschaftsteuer für 2019 jetzt auf der Grundlage 

eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags beantra-

gen. Von einer Betroffenheit wird regelmäßig ausge-

gangen, wenn die Vorauszahlungen für 2020 bereits 

auf null Euro herabgesetzt wurden. 

Ermittlung des pauschalen Verlustrücktrags 

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 be-

trägt 15 % der maßgeblichen Einkünfte, die der Fest-

setzung der Vorauszahlungen für 2019 zugrunde ge-

legt wurden (max. eine Million Euro bzw. zwei Millio-

nen Euro bei Zusammenveranlagung). Auf dieser 

Grundlage werden die Vorauszahlungen für 2019 neu 

berechnet. Eine Überzahlung wird erstattet. 

Wenn es dem Unternehmen wieder besser geht und 

es wider Erwarten im Jahr 2020 doch Gewinn macht, 

zahlt der Unternehmer diese Finanzspritze wieder zu-

rück. Solange das Unternehmen Verluste ausweist, 

muss sie nicht zurückgezahlt werden. 

Beispiel: 

A hat für das Jahr 2019 Vorauszahlungen zur ESt i. H. 

v. 20.000 Euro entrichtet. Sein für 2019 voraussichtlich 

erwarteter Gewinn beläuft sich auf 80.000 Euro. Für das 

Jahr 2020 wurden Vorauszahlungen i. H. v. 6.000 Euro 

je Quartal festgesetzt. Die Zahlung für das erste Quar-

tal 2020 hat er zum gesetzlichen Fälligkeitstermin 

(10.3.2020) geleistet. 

Aufgrund der COVID-19-Krise bricht sein Umsatz auf 

null Euro ein. Seine Fixkosten laufen unverändert wei-

ter. Er beantragt unter Darlegung seiner wirtschaftli-

chen Verhältnisse beim Finanzamt eine Herabsetzung 

seiner Vorauszahlungen für 2020 auf null Euro. Das Fi-

nanzamt setzt antragsgemäß herab und erstattet die 

bereits geleistete Vorauszahlung i. H. v. 6.000 Euro. Zu-

sätzlich beantragt er im Hinblick auf den erwarteten 

Verlust für 2020 die Herabsetzung der Vorauszahlun-

gen für 2019 im pauschalierten Verfahren. Das Finanz-

amt setzt die Vorauszahlungen für 2019 auf der 

Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags 

von 12.000 Euro (15 % von 80.000 Euro) auf 16.000 

Euro herab. Das Finanzamt erstattet die Überzahlung i. 

H. v. 4.000 Euro. Also bekommt der Unternehmer ins-

gesamt 10.000 Euro ausgezahlt. 

Corona-Krise: Anhebung des Kurzarbeitergeldes 

Wegen der schweren wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Krise sind Hunderttausende Beschäftigte in 

Kurzarbeit. Die Koalitionsspitzen wollen nun das Kurz-

arbeitergeld anheben, und zwar gestaffelt. Für diejeni-

gen, die es für eine um mindestens 50 Prozent redu-

zierte Arbeitszeit beziehen, soll es ab dem 4. Monat 

des Bezugs auf 70 Prozent beziehungsweise 77 Pro-

zent für Haushalte mit Kindern und ab dem 7. Monat 

des Bezuges auf 80 Prozent beziehungsweise 87 Pro-

zent für Haushalte mit Kindern steigen - längstens bis 

Ende 2020. Außerdem werden für Arbeitnehmer in 

Kurzarbeit ab 1. Mai bis Ende 2020 bereits bestehende 

Hinzuverdienstmöglichkeiten erweitert. 

 


